
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Art und Maß der baulichen Nutzung und höchstzulässige Anzahl der 

Wohneinheiten in Wohngebäuden 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB) 
 
1.1 Nutzungsschablone 
 (§ 1 Abs. 2 und § 16 Abs. 2 BauNVO) 
 

Plangebiets- 
teil 

Bau- 
gebiet GRZ GFZ 

Zahl der Vollgeschosse 
(zwingend) 

max. Anzahl der WE 
pro Wohngebäude 

 
  1 

 
WA 0,4  

0,8 
 

 II 
 

2 WE 

 
 Zeichenerklärung: 
 
 WA = Allgemeines Wohngebiet 
 GRZ = Grundflächenzahl 
 GFZ = Geschossflächenzahl 
 WE = Wohneinheit 
 
1.2 Nutzungseinschränkungen 
 (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
1.3 Grundfläche 
 (§ 17 Abs. 2, § 19 Abs. 4 und § 21 a Abs. 2 BauNVO) 
 
1.3.1 Bei Hausgruppen ist eine Überschreitung der unter Ziffer 1.1 (Nutzungsschab-

lone) festgesetzten Grundflächenzahl durch Wintergärten, Balkone, Loggien, 
Terrassen, Veranden und Außentreppen um bis zu 25% zulässig.   

 
1.3.2 Eine Überschreitung der unter Ziffer 1.1 (Nutzungsschablone) festgesetzten 

Grundflächenzahl ist durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten 
Anlagen um bis zu 75% zulässig. 

 
1.3.3 Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenan-

teile an den außerhalb des Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsan-
lagen hinzuzurechnen. 

 
 
2 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 
2.1 Stellplätze und Garagen 
 (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
 
2.1.1 Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und auf 

den durch Zeichnung festgesetzten Flächen (GSt) und (St) zulässig. 
 
2.1.2 Auf der durch Zeichnung festgesetzten Fläche (St) ist je Baugrundstück nur 

ein Stellplatz zulässig.  
 
2.1.3 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und auf der 

durch Zeichnung festgesetzten Fläche (Ga) zulässig. 
 
2.2 Nebenanlagen 
 (§ 14 Abs. 1 BauNVO) 
 
2.2.1 Es sind nur Nebenanlagen zur Gartengestaltung und Gartenbewirtschaftung, 

wie Pergolen, Lauben, Pavillons oder Geräteschuppen, zulässig.  
 
2.2.2 Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und 

auf der durch Zeichnung festgesetzten Fläche (N) zulässig. 
 
2.2.3 Die Nebenanlagen auf der durch Zeichnung festgesetzten Fläche (N) dürfen 

eine Grundfläche von 6,0 m² je Baugrundstück nicht überschreiten.  
 
 
3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
3.1 Bodenbefestigung 
 

Stellplätze und Zufahrten zu Stellplätzen, Garagen und zu den Schachtbau-
werken des Eigenbetriebes Stadt Offenbach sind wasserdurchlässig herzustel-
len. 

 
3.2 Begrünung von Garagen 
 
3.2.1 Die Außenwandflächen von Garagen sind mit einer Begrünung zu versehen.
 Als Richtwert gilt: 1 Ranker oder Selbstklimmer je 1,0 m Wand und Seite.     
 
3.2.2 Die Dachflächen von Garagen sind dauerhaft extensiv zu begrünen. Die Dicke 

der Substratschicht muss mindestens 8 cm betragen 
 
 
4 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

Bei Aufenthaltsräumen von Wohngebäuden sind die Anforderungen an die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen, gemäß der DIN 4109 (Schallschutz 
im Hochbau), einzuhalten. Für die Außenbauteile der Wohngebäude sind be-
zogen auf die Himmelsrichtungen die nachstehenden Lärmpegelbereiche zu 
Grunde zu legen: 
 

− Nordost (Richtung B 448):  Lärmpegelbereich III 
− Nordwest- und Südost:  Lärmpegelbereich II 
− Südwest (Richtung Buchenweg): Lärmpegelbereich I 

 
 

5 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern bzw. sonstigen Bepflanzungen und 
Bindung für die Bepflanzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 
  
5.1 Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen  
 

Mindestens 50 % der nicht bebauten Grundstücksfläche ist als Garten anzule-
gen. 

 
5.2 Bindung für die Bepflanzung 
 

Auf der mit dem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Eigenbetriebes 
Stadt Offenbach zu belastenden Fläche dürfen nur flachwurzelnde Pflanzen 
angepflanzt werden.  

 
 
B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 
1.1 Fassadengestaltung 
 

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind nur verputzte Wandflächen zuläs-
sig. Abweichende Fassaden sind ausnahmsweise zulässig, wenn die einheitli-
che Fassadengestaltung des Doppelhauses oder der Hausgruppe durch 
nachbarschaftliche Erklärung gesichert ist. 
 

2 Gestaltung der Einfriedungen und Anlagen zum Sichtschutz 
 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 
2.1 Einfriedungen 
 
2.1.1 Im Baugebiet sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 1,2 m zuläs-

sig. Die Sockelhöhe darf das Maß von 0,2 m nicht überschreiten. 
 
2.1.2 Die Einfriedungen sind nur als Laubhecken bzw. begrünten Abgrenzungen aus 

Holz-, Stein oder Metall zulässig. 
 
2.2 Anlagen zum Sichtschutz 
 

An den seitlichen Grundstücksgrenzen innerhalb einer Hausgruppen bzw. zwi-
schen Doppelhaushälften sind Einfriedigungen als Sichtschutz aus Holz oder 
Stein bis zu einer Höhe von 2,0 m und einer Länge von 3,0 m, gemessen ab 
rückwärtiger Gebäudekante, zulässig.  

 
 
 
C Hinweise und Ausgleichsplan 
 
 
1 Wasserschutzgebiete 
 
 Das Plangebiet liegt in der Zone III B des Trinkwasserschutzgebietes der 

Brunnen der Stadt Mühlheim am Main. 
 
 
2 Umwelttechnische Bodenuntersuchung 
 
2.1 Teilflächen OMP 1 und OMP 6 
 

Als Ergebnis der umwelttechnischen Bodenuntersuchung (siehe Kapitel 5 der 
Begründung zum Bebauungsplan) ist ein oberflächennaher Bodenaustausch 
oder Bodenauftrag für die mit OMP 1 und OMP 6 bezeichneten Teilflächen in 
Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden (siehe Skizze unter Ziffer 
2.3) vorzunehmen. Der erfolgreiche Austausch/Auftrag ist dem Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt anzuzeigen. 
 

2.2 Teilflächen OMP 7 bis OMP 10 
 
Als Ergebnis der umwelttechnischen Bodenuntersuchung (siehe Kapitel 5 der 
Begründung zum Bebauungsplan) wird eine Überwachung des beim Aushub 
der Baugruben (Teilflächen OMP 7 bis OMP 10 gemäß Skizze unter Ziffer 2.3) 
anfallenden Bodens in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden emp-
fohlen. 
 

 
 
 
 

 

 

BEBAUUNGSPLAN NR. 129 A 

DER STADT OFFENBACH AM MAIN 

„Waldhof/Buchenweg“ 
  

Für den Bereich westlich der Schutzbaumstraße zwischen Bu-
chenweg und der Bundesstraße B 448. 

 

Maßstab: 1:250 Stand: 24.05.2006 

 

a 

 

 
Grünanlage 

 

    

 
Spielplatz, siehe Hinweis unter Ziffer C 2.1 

 
 
Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von     
Natur und Landschaft, sowie Anpflanzungen: 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

 

    

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 
 
Sonstige Planzeichen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 21 und 24, Abs. 5, 7) 
 

 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen und Stell-
plätze 

 

N Nebenanlagen 

St Stellplätze 

Ga Garagen 

GSt Gemeinschaftsstellplätze 

E Gemeinschaftliche private Erschließungsfläche, Wohn-
weg 

 Zuordnung der Gemeinschaftsanlagen 

 M Mülltonnenabstellplätze 

 

 

Zufahrt zu den Schachtbauwerken des Eigenbetriebes 
Stadt Offenbach  

 

 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Ei-
genbetriebes Stadt Offenbach zu belastende Fläche 

 

 

 
Fläche für Lärmschutzwall 

 

 

 
Altablagerung, siehe Hinweis unter Ziffer C 2.1 

 
 

 

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans 

 
 
 
Bestandsangaben: 
 

 Gemeindegrenze 

 Flurgrenze 

 Flurstücksgrenze 

123 Flurstücksnummer 

22 Hausnummer 

 

 
Vorhandene Bebauung 

 

 
Kanal, vorhanden 

 
Kanaldeckel, vorhanden 

 

2.3 Skizze zur umwelttechnischen Bodenuntersuchung 
 

 
 

1.3.2 Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind nur einheitliche Dachformen und 
Dachneigungen zulässig. Die einheitliche Dachform bzw. Dachneigung des 
Doppelhauses oder Hausgruppe ist durch nachbarschaftliche Erklärung zu si-
chern. 

 
1.4 Dacheindeckung 
 

Die Satteldächer von Doppelhäusern und Hausgruppen sind mit roten, rot-
braunen oder braunen Ziegeln bzw. Betonstein einzudecken. Abweichende 
Dacheindeckungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn die einheitliche Dach-
eindeckung des Doppelhauses oder der Hausgruppe durch nachbarschaftliche 
Erklärung gesichert ist. Der Einbau von Anlagen zur Gewinnung von Sonnen-
energie ist zulässig. 
 
 

1.2 Dachgestaltung 
 
1.2.1 Die Gesamtlänge der Dachgauben und Dacheinschnitte darf maximal 50% der 

Trauflänge betragen. 
 
1.2.2 Dachüberstände sind bis zu 1,0 m zulässig. 
 
1.3 Dachform und Dachneigung 
 
1.3.1 Im Baugebiet sind nur die nachstehenden Dachformen und Dachneigungen 

zulässig: 
 

Dachform Dachneigung, Mindestmaß Dachneigung, Höchstmaß 

Satteldächer 22° 35° 

Pultdächer 5° 15° 

 

 

  Anlage 1 zur 
 

  Mag.-Vorl. Nr.:...................... 
 

 

 
PLANUNTERLAGEN 
 
hergestellt nach dem unter Zugrundelegung der Flurkar-
te entstandenen städtischen Kartenwerk durch das 
Vermessungsamt Offenbach a. M. 
(Vermessungsstelle nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 HVG). 

 
 
Offenbach a. M., den  
Vermessungsamt 
 
 
 
 
 
Vermessungsdirektor 

 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 31.05.2001 
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 

 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Be-
lange sind mit Schreiben vom 17.06.2003 zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Bau- und Planungsamt 
 
 
 
Ltd. Baudirektorin 
 

 
BÜRGERBETEILIGUNG 
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB ist in der Zeit vom 23.06.2003 bis zum 
18.07.2003 durchgeführt worden. 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Bau- und Planungsamt 
 
 
 
Ltd. Baudirektorin 

 
Für den städtebaulichen Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Bau- und Planungsamt 
 
 
 
 
Ltd. Baudirektorin 
 

 
BILLIGUNG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.11.2005 
den Entwurf des Bebauungsplanes nebst Begründung 
zum Zwecke der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB gebilligt. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 

 

  

  

 

 
ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die 
Begründung haben nach ortsüblicher Bekanntmachung 
in der Offenbach-Post am 23.12.2005 in der Zeit vom 
02.01.2006 bis einschließlich 01.02.2006 öffentlich 
ausgelegen. 
Die Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
23.12.2005 über die Auslegung informiert worden. 
 
Offenbach a. M., den  
Vermessungsamt 
 
 
 
Vermessungsdirektor 
 

 
BEDENKEN UND ANREGUNGEN  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat über die vorge-
brachten Bedenken und Anregungen sowie über die 
Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange am Da-
tum entschieden. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am Datum den 
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung be-
schlossen und die Begründung gebilligt. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 

 
AUSFERTIGUNG 
 
Die Bebauungsplansatzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
Offenbach a. M., den  
Der Magistrat 
Dezernat I 
 
 
 
Oberbürgermeister 

 
 
INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluß des Bebauungsplanes sowie die Stelle, 
bei der der Plan während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden kann, sind am 
Datum ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
 
Offenbach a. M., den  
Vermessungsamt 
 
 
 
 
Vermessungsdirektor 
 

 

 

 

 

 

  

1  

Planzeichenerklärung  
 
Art und Maß der baulichen Nutzung: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 und § 16 der BauNVO) 
 

 

 
Überbaubare Fläche im allgemeinen Wohngebiet 

 
 Plangebietsteil 

 
 
Überbaubare Grundstücksfläche: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 

 

 
Baugrenze 

 
 
Verkehrsflächen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB) 
 

 

 
Straßenverkehrsfläche  

 

 

 
Straßenbegrenzungslinie 

 
 
Grünflächen: 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

 

 
Öffentliche Grünfläche 

 

 
3 Ausgleichsplan 
 
3.1 Skizze zum Ausgleichsplan 

 

 
 
3.2 Ferngasleitung 
 

Innerhalb der Ausgleichsfläche mit der Katasterbezeichnung Gemarkung Bie-
ber, Flur 12, Flurstück 153 verläuft eine Ferngasleitung der Gas-Union GmbH. 
Beiderseits der Rohrmitte ist ein 3 m breiter Streifen von Baumpflanzungen 
und sonstigen die Sicherheit der Ferngasleitung gefährdenden Einrichtungen 
freizuhalten.  


